
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/11/5 84/01/0069
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1986

Index

60/03 Kollektives Arbeitsrecht

Norm

ArbVG §105 Abs1;

ArbVG §105 Abs2;

ArbVG §105 Abs3 Z2 litb;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der Rechtfertigung der Kündigung eines bezugsmäßig überdotierten Lagerverwalters, der

Weiterarbeit für geringeres Gehalt ablehnte, wegen ständig steigender Unternehmensverluste des Dienstgebers (Rotes

Kreuz) und deshalb erfolgter Auflassung der Stelle des Gekündigten.
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